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DeutschegReich. B. Im mathematisch- naturwissenschaftlichen Fach:

Reichskande EIsaß-Lothringen. Entwedera) dieBefähigungMathematik und Phy-

Regtement für die Prüfung der Knndidnten des höherenSchni- sik bis-?InkksBeine-·außerdem aberdie penesephische
amtes in Ecsnß-Lothringen. Vorn 23. Oktober 1872. Propadeutik m Prim, oder die befchrerbenden Na-

(Fottsetzung aus Ne. 47; Spalte 717.) turwissenschaften, oder Religion, oder Lateinisch und

§. 16. Probelektionen. Deutsch, oder eine der neueren Sprachen-ein den mitt-

Ob eine Probelektion nach der mündlichen Prüfung und leren Klassen-

zur Ergänzung derselben abzuhalten ist, wird von dem betreffen- oder b) Chemie Und die beschreibenden Naturwissen-

den Fachexaminator bestimmt. Derselbe ist bei der Probelektion ichaften durch alle Und Mathematik in den mittleren

gegenwärtig, den übrigen Kommissionsmitgliedern bleibt dies Klassen- außerdem aber Physik Und Deutsch- oder

überlassen. Der Lehrer, dessen Unterrichtsstunde für die Lek- Religion- Oder Lateinisch nnd Deutsch- oder eine der

tion in Anspruch genommen wird, ist ebenfalls gegenwärtig, neueren Sprachen in den mittleren Klassen zn Iehren—

sowie selbstverständlichdein Direktor der Anstalt der Zutritt C- JU der Religion Und im Hebräischent

freisteht
-

.

Die Befähigung in beiden Gegenständen durch alle

Wenn Probelektionen Statt gefunden haben, wird über Klassen, außerdem aber entweder im Deutschen- oder

den Ausfall derselben eine Bemerkung in das Prüfungszeugniß im Französischen,dder in der Geschichte- ebenfalls

aufgenommen«
bis inkl. Prima, im Lateinischen und Griechischen

Ueber die nach dem Probejahre abzuhaltenden Probelek- adek-oder in der Mathematik nnd Physik- in den

tionen siehe §· 38·
·

mittleren Klassen zu unterrichten.

§.17. Grade der facultns deckende
«

D- Jtn Fach der neueren Sprachen:

Nach dem Ergebnisse der gesammten Prüfung stellt die Die Befähigung das Französischeund Englische durch

Kommission denjenigen Kandidaten, welche die Prüfung bestan- . alle Klassen- außerdem aber entweder die beiden al-

den haben, ein Zeugniß entweder des ersten oder des zweiten ten Sprachen, Oder Lateinisch nnd Deutsch- oder Re-

oder des dritten Grades aus, womit im Allgemeinen ein Zeug- ligi0n- oder GeschichteUnd Gedgraphie, oder Mathe-

niß entweder für die höheren(Prima und Ober-Sekunda), oder matik Und die deschreidenden Naturwissenschaften- in

die mittleren (Unter-Sekunda, Ober- und Unter-Tertia), oder die den mittleren Klassen zn lehren-

unteren Klassen (Quarta, Quinta, Sexta) bezeichnetwird. II. Zu einem Zeugnisse zweiten Grades ist erforderlich:
§. 18. Allgemeiner Unterschied der drei Zeug- 1. Genügende allgemeine Bildung.

uißgrade. L. Die Befähigung in den mittleren Klassen zu un-

I. Zu einem Zeugnisse ersten Grades ist erforderlich: terrichten
1. Genügende allgemeine Bildung. A. entweder im Griechischen, Lateinischen und Deutschen,
2. A. Jm philologisch-historischenFach: Entweder a) die oder im Griechischen, Lateinischen, in der Geschichte
Befähigung die griechische, lateinische und deutsche und Geographie; oder

Sprache durch alle Klassen, außerdem aber Geschichte B. in der Mathematik, Physik und mindestens einer be-

und Geographie, oder Religion, in den mittleren schreibenden Naturwissenschaft, oder in sämmtlichen

Klassen, befchreibenden Naturwissenschaften, oder
"

oder b) die griechischeund lateinische Sprache sowie O. in der Religion, außerdem aber entweder in den bei-

die Geschichte und Geographie durch alle Klassen, den alten Sprachen, oder im Deutschen; oder im

außerdem aber die deutsche Sprache oder Religion, Französischen,oder in der Geschichte und Geogra-
in den mittleren Klassen, . phie, oder in der Mathematik und Physik;

oder c) GeschichteUnd Geographie durch alle, Grie-
,

oder
»

chischund Lateinisch in den mittleren Klassen, außer- D. in beiden neueren Sprachen, außerdemaber entwe-

dem aber Religion oder Deutsch ebenfalls in den mitt- der im Lateinischen und Deutschen, oder im Deut-

leren Klassen zu lehren. schen, in der Geschichteund Geograph.ie,oder in der
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Mathematik und einer der beschreibenden Naturwis-

senschaften;
3. endlich die Befähigung außerdem noch in einigen
Gegenständenin den unteren Klassen zu unterrichten.

Wenn außer den bei II. 2 A, B, C, D zusammengefaßten
Lehrgegenständennoch eine weitere Befähigung nachgewiesen
wird, so gereicht dies dem Kandidaten zur Empfehlung und ist
im Zeugnisse zu vermerken, die allgemeine Bezeichnung des

Zeugnisses wird dadurch nicht geändert. Dasselbe gilt von den

Fällen, wo ein Kandidat in den unter II. 2, A, B, c, D zu-

sammengenommenen Gegenständen eine Lehrbefähigung auch
noch für Ober-Sekunda, oder in Einem derselben für Prima
nachweist.

Ein Zeugniß zweiten Grades wird auch dann ertheilt,
wenn zwar die für ein Zeugniß ersten Grades erforderlichen
fachwissenschaftlichenKenntnisse vorhanden sind, die allgemeine
Bildung aber unzureichend ist.

lll. Ein Zeugniß dritten Grades wird ertheilt:
wenn entweder bei fachwissenschaftlichenKenntnissen,
die für ein Zeugniß zweiten Grades hinreichen wür-

den, die allgemeine Bildung ungenügend ist, oder

wenn bei einer im Allgemeinen genügenden Vorbil-

didng die fachwissenschaftlichenKenntnisse für ein Zeug-
niß zweiten Grades nicht genügen.

§.19. Jn die Zeugnisse derjenigen Kandidaten, welche
den Anforderungen der allgemeinen Bildung in der Religion-Z-
lehre, oder in der Philosophie, oder in«der Geschichte, oder in

der lateinischen Sprache, oder in der deutschen Sprache nicht
genügt haben, wird die Bestimmung aufgenommen, daß sie
vor ihrer definitiven Anstellung sich über Ausfüllung dieser
Lücke in einer Nachprüfungvor der wissenschaftlichenPrüfungs-
Kommission auszuweisen haben. Jn die Zeugnisse zweiten und

dritten Grades kann die Empfehlung aufgenommen werden, sich
zur Erlangung des höheren Grades nach einiger Zeit einer Er-

gänzungsprüfung zu unterziehen (vergl. §. 34). Der Kommis-
sion ist überlassen,aus Grund des Resultates der vorhergegan-
genen Prüfung zu bestimmen, wie lange Zeit nach derselben
eine Nachprüfungerst stattfinden könne.

Zur Beförderung in eine Oberlehrerstelle ist ein Zeugniß
erforderlich, welches außer der Lehrbefähigungfür die mittleren

Klassen mindestens in zwei Lehrgegenständendie Paeultas do-

cendi für Prima nachweist.
Der Ober-Präsident kann auch bei Kandidaten und Leh-

rern, welche ein Zeugniß ersten Grades erworben haben, be-

hufs ihrer Beförderung in eine Oberlehrerstelle eine Nachprü-
fung anordnen, wenn diese seit der ersten Prüfung längereZeit
hindurch an öffentlichenAnstalten oder in den betreffenden Fä-
chern in oberen Klassen nicht unterrichtet haben.

Wird nur eine nothdürftig bis Quarta reichende Unter-

richtsbefähigungdargethan," so ist der Kandidat als nicht be-

standen anzusehen und nur ausnahmsweise zur Abhaltung des

Probejahres zugelassen. Die definitive Anstellung bleibt von

,

der Beibringung eines genügendenPrüfungs-Zeugnisses ab-

hängig.
Wegen der Zeugnisse für ausschließlicheFachlehrer der

neueren Sprachen siehe §. 22.

Jn Betreff der katholischen Religionslehrer siehe §. 24.

§. 20. Maß der Anforderungen in den einzelnen
Gegenständen.

A. Die griechische und lateinische-Sprache Für
den Unterricht in den unteren Klassen ist sichereKenntniß der

griechischenund lateinischen Elementargrammatik das Haupta-
forderniß. Der Kandidat muß die Regeln fest im Gedächtnisse

haben und beim Uebersetzenrichtig anzuwenden wissen. Die

Schriftsteller, welche von Anfängern gelesen werden, muß er

richtig übersetzenkönnen und die zu ihrer Interpretation un-

entbehrliche Kenntniß der Geschichteund der Einrichtungen des

Alterthums besitzen-
Von den Lehrern der mittleren Klassen ist sichere Kennt-

niß der griechischen und lateinischen Grammatik zu fordern,
durch welche sie sich befähigt erweisen, das Eigenthümlicheder

alten Sprachen richtig aufzufassen und ihren Schülern eine auch
über die gangbaren Schulbücher hinausgehende Anleitung zu

geben. Schriftsteller wie Homer und Xenophon, Virgil, Cicero,
Livius und Cäsar müssen sie, mit Ausnahme besonders schwie-
riger Stellen, ohne erheblichen Anstoß übersetzenkönnen. Das

Wichtigste aus der alten Literatur und Geschichte, aus den Al-

terthümern, der Mythologie und aus der antiken Metrik muß

ihnen mindestens so weit bekannt sein, daß sie es bei der Er-

klärung der Schriftsteller weder übersehen, noch unrichtig vor-

tragen, und wo ihre eigenen Kräfte unzureichend sind, sich durch

Benutzung der besten Hilfsmittel zu unterrichten wissen.

Für die Befähigung zum philologifchen Unterrichte in den

oberen Klassen wird außer einer wissenschaftlichbegründeten
Kenntniß der griechischennnd lateinischen Grammatik ein gründ-

liches Studium und Belesenheit in den Klassikern beider Spra-

chen, besonders derjenigen, welche in Prima und Sekunda ge-

lesen zu werden pflegen, allgemeine Bekanntschaft mit der Ge-

schichte und dem gegenwärtigen Standpunkte der Philologie,
Vertrautheit mit dersphilologischen Methodik, sowie Sicherheit
und Fertigkeit im schriftlichenund mündlichenGebrauche der la-

teinischen Sprache verlangt. Jn den philologischen Disziplinen,
namentlich der griechischen und römischen Literaturgefchichte,
den Alterthümern, der Mythologie und der Metrik, ist von dem

Kandidaten eine spezielleKenntniß aller Theile zwar nicht zu

verlangen, doch muß seine Prüfung die Ueberzeugung gewäh-
ren, daß er sich mit den Haupttheilen dieser Disziplinen ein-

gehend beschäftigthat und die Fähigkeitbesitzt, die Lücken sei-
ner Kenntnisse darin durch selbstständigeStudien zu ergänzen.

Außer der allgemeinen geschichtlichenBildung ist für einen phi-

lologischen Lehrer der oberen Gymnasialklafsen jedenfalls eine

genauere Kenntniß der alten Geschichte erforderlich. Wenn,
was für dieselbe Unterrichtsstufe besonders wünschenswerth,der

Kandidat darthun kann, daß er seine Studien auch auf die

Archäologieder Kunst ausgedehnt hat, so ist dies in dem Prü-

fungszeugnisse zu erwähnen.

Jm Allgemeinen wird indeß bemerkt, daß, so unentbehr-

lich dem philologischen Lehrer der oberen Klassen die Kenntniß

der Hilfswissenschaftender Philologie ist, die· Art der Prüfung —

doch dem Trachten nach einem breiten enzyklopädischenWissen
nicht Vorschub leisten darf,»sondern den«Erweis eines auf ein

engeres Gebiet beschränktenStudiums, welches einige Selbst-

ständigkeitder Forschung und des Urtheils erkennen läßt, höher

anzuschlagen hat.
Wenn ein Kandidat sich mit einem der in Betracht kom-

menden Autoren vorzugsweise beschäftigthat, so ist dies bei

der mündlichen Prüfung zu berücksichtigen

Für den lateinischen Unterricht an Realklassen können die

Anforderungen philologischer Gelehrsamkeit ermäßigtwerden;
doch sind ebenfalls die für die mittleren Gymnasialklafsen er-

forderlichen Kenntnisse der griechischen wie der lateinischen
Sprache und Literatur zu verlangen. -



733 DeutschesNeich: Prüf.d.Kandidat.d.höh.SchaumeV.23.Okkbr.1872.

Diejenigen Kandidaten, welche keinen philologischenUnter-

richt ertheilen wollen, müssen doch einen leichteren lateinischen

Text zu übersetzenund besonders auch über die Bedeutung der

griechischennnd lateinischen Terminologie ihres wissenschaftlichen
Faches Rechenschaft zu geben im Stande fein.

§. 21. B. Die deutsche Sprache. Für die Befähigung

zum deutschen Unterrichte in den unteren und mittleren Klassen

ist außer befriedigender Darstellung in dem Prüfungsaufsatzsichere

Kenntniß der deutschen Elementargrammatik, Bekanntschaft mit

der Synonymik der Sprache, mit den wichtigstenBestimmun-

gen der Stil- und Dispositionslehre, ferner einige Kenntniß
des Entwicklungsganges der neueren deutschen Literatur sowie

endlich die Fähigkeitzu verlangen, ein nicht schwieriges deut-

sches Gedicht angemessen und richtig, auch hinsichtlichdes Vers-

baues, zu erklären.

Wer für den deutschen Unterricht auch der oberen Klassen

befähigt erklärt werden will, muß in seiner schriftlichen Dar-

stellung einen gebildeten Sinn für die Form erkennen lassen,
mit der Theorie des Stiles, den bedeutendsten Erscheinungen
sowie mit dem Entwickelungsgange der deutschen Literatur, be-

sonders mit der poetischen Literatur der klassifchenPeriode des

Mittelalters und der neueren Zeit, bekannt sein und in ihrer

Auffassung ästhetischesUrtheil zeigen. Außerdem hat derselbe
entweder eine solcheKenntniß der historischen Entwickelung

der Sprache darzuthun, daß er althochdeutsche und mit-

telhochdeutscheTexte zu lesen und zu erklären versteht
und auch über die Gesetze der deutschen Wortbildung
Rechenschaft zu geben weiß,

oder in der Philosophie diejenigen über die Anforderungen
der allgemeinenBildung hinausgehendenKenntnissenach-
zuweisen, welche ihn befähigen, die philosophische Pro-
pädeutik auf Gymnasien zu lehren.

Ob die bei jedem Schulamts-Kandidaten erforderliche all-

gemeine Bildung in der deutschen Sprache bei denen, die da-

rin nicht unterrichten wollen, vorhanden ist, namentlich ob sie

dieselbe sicher und angemessen zu gebrauchen wissen, hat die

Kommission hinreichende Gelegenheit bei den übrigen Theilen
der schriftlichen und mündlichen Prüfung zu erkennen, weßhalb
eine besondere Prüfung in dieser Hinsicht nicht stattfindet.

§. 22. C. Die neueren Sprachen. Die Befähigung,
das Französischennd Englische in den unteren und mittleren

Klassen zu lehren, ist als nachgewiesen zu erachten, wenn der

Kandidat eine im Ganzen fehlerlofe Uebersetzungeines nach Jn-
halt und Ausdruck nicht besonders schwierigen Abschnittes aus

dem Deutschen ins Französische,sresp. ins Englische, als schrift-
liche Klausurarbeit geliefert und in der mündlichen Prüfung
dargethan hat, daß er mit richtiger Aussprache und mit genü-
gender Kenntniß der französischen,resp. englischen Elementar-

Grammatik Geläufigkeit im Uebersetzen und Erklären vorgeleg-
ter Stücke aus klassischen Schriftstellern, allgemeine Bekannt-

schaft mit den bedeutendsten Erscheinungen der betreffenden Li-

teratur und einige Fertigkeit im mündlichen Gebrauch der

Sprache verbindet.

Für den Unterricht bis inkl. Prima ist erforderlich, daß der

französischeund englische Aufsatz eine gewisse Geläufigkeitund

Sicherheit im Gebrauch der Sprache sowohl in Bezug auf Ei-

genthümlichkeitdes Audruckes als auch auf die grammatischen
Gesetze der Sprache erkennen lasse. Die mündliche Prüfung
ist daran zu richten, ob der Kandidat Kenntniß der Haupta-
gebnisse der romanischen Sprachforschung Und der geschichtli-
chen Entwicklungder französischenund der englischen Sprache
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sowie Sicherheit in der Grammatik und Kenntniß der Metrik

besitzt, ob er mit den hervorragendsten Erscheinungen der Li-«

teratur bekannt ist und einige Werke der bedeutendsten Schrift-
steller, namentlich der klassifchenPeriode, mit eingehendem Ver-

ftändnissegelesen hat, auch sichmündlich in guter Aussprache
korrekt und sicher auszudrückenweiß. Soweit es erforderlich
ist, Letzteres zu ermitteln, wird die Prüfung in französischer,
bezw. englischer Sprache abgehalten.

Die Erforschung der allgemeinen Vorbildung (siehe §. 7)
ist bei den künftigenLehrern der neueren Sprachen insbesondere
auch darauf zu richten, ob sie eine hinlänglicheKenntniß der

lateinischen Grammatik besitzen.
Schulamts-Kandidaten, welcheaußer der erforderlichen all-

gemeinen Bildung eine Unterrichtsbefähigungnur für das Fran-
zösischeund Englischeoder nur eine von beiden Sprachen nach-

zuweisen im Stande find, können bei höheren Lehranstalten
nur ausnahmsweise als besondere Fachlehrer eintreten nnd sind
von der Aszension im Lehrerkollegiumder betreffenden Anstalt
ausgeschlossen. Sie erhalten, wenn ihre Befähigung für alle

Klassen in beiden Sprachen ausreicht, ein Zeugnißzweiten Gra-

desz wenn sie sich nur auf eine der beiden Sprachen bis inkl.

Prima oder für beide nur auf die mittleren Klassen erstreckt,
ein Zeugniß dritten Grabes.

Auch wer nicht in den neueren Sprachen nnterrichten will,
muß doch einen leichteren französischenSchriftsteller zu überset-

zen im Stande fein. .

§. 23. D. Geschichte und Geographie. Für den

geographischen und historischen Unterricht in den unteren und

mittleren Klassen ist erforderlich, daß der Kandidat sich eine

auf sicherengeographischenund chronologischenKenntnissen be-

ruhende Uebersicht der allgemeinen und eine genauere-Bekannt-
schaft mit der vaterländischen Geschichte erworben und mit gu-

ten Hilfsmitteln vertraut gemacht hat«
Für den Geschichtsunterricht der oberen Klassen wird eine

mit klarer geographischerAnschauung verbundene Kenntniß der

alten Geschichte, Bekanntschaft mit den Religionen, dem öffent-

lichen und privaten Leben der alten Völker, Vertrautheit mit

dem Entwicklungsgange der allgemeinen Weltgeschichteund be-

sonders mit der Geschichte des deutschen Volkes verlangt.
Mit der Methode der kritischenGefchichtsforschungund mit

den Hauptwerken der historischen Literatur über das klassische
Alterthum und über Deutschland muß der Kandidat bekannt

sein und bereits in irgend einem Theile der Geschichteein selbst-
ständiges Quellenstudium betrieben haben. Er muß deßhalb
die Geschichtsschreiberdes klassischenAlterthumes und außerdem
mindestens auch die französischenin ihrer Sprache lesen können.

Wenn ein Kandidat quellenmäßigeStudien der alten oder

mittleren Geschichtenicht gemacht hat, aber mit den Thatsachen
selbst und ihrem Zusammenhange wohl bekannt ist, auch in der

Geschichte der Erfindungen, der Reisen und der Entdeckungen
sowie der internationalen Verkehrsverhältnisseälterer und neue-

rer Zeit gute Kenntnifse an den Tag legt, so kann er, bei Er-

füllung der sonstigen Bedingungen für die Geschichte auch in

den oberen Realklassen befähigt erklärt werden-

Für den geographischen Unterricht in den oberen Klassen
haben die Kandidaten darzuthun, daß sie in allen Theilen der

geographischen Wissenschaft planmäßige Studien gemacht und

sich eine derartige Detaillenntniß darin angeeignet haben, daß
sie die Länder der Erde sowohl nach ihrer natürlichen Beschaf-
fenheit und deren Einfluß auf dieEigenthümlichkeitund Ent-

wickelungder Völker als auch nach ihren politischenZuständen
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kennen und dadurch in den Stand gesetzt sind, den geschichtli-
chen und geographischen Unterricht auf fruchtbare Weise mit

einander zu verbinden. Wer diesen Anforderungen nicht ge-

nügt, muß, um in der Geographie die volle Unterrichtsbefähi-

gung für Realklassen zu erhalten, eine Nachprüfung bestehen,
was in dem Prüfungszeugnissezu bemerken ist.

Bei den Kandidaten, welche keinen historischen oder geo-

graphischen Unterricht ertheilen wollen, genügt eine durch Chro-
nologie und Geographie begründete allgemeine Bekanntschaft
mit der Weltgeschichte, wie sie jedem wissenschaftlichgebildeten
Manne unentbehrlich ist. Jnsbesondere darf einem Lehrer die

Geschichte und Geographie des deutschen Vaterlandes nicht
, fremd sein. (Schluß folgt.)

Königreichpreußein
Verfügungder KöniglichcnRegierung zu Vreslau, die Betheili-
gung der Kreis-Schulinspektoren an der Beaufsichtigung derjeni-
gen Anstalten, welchen Kinder im vorschulpflichtigenAlter anver-

traut werden, betreffend. Vom 19. September 1877.

Breslau, den 19. September 1877.

Wir sehen uns veranlaßt, hierdurchin Erinnerung zu brin-

gen, daß die Warteschulen, Kleinkinderschulen oder Kindergär-
ten, kurz alle diejenigen Anstalten, denen Kinder im vorschul-
pflichtigen Alter anvertraut werden, nach §. ll der Instruktion
des Königl. Staats-Ministeriums vom 31. Dezember 1839, be-

treffend die Beaufsichtigung der Privatschulen 2c., als Erzie-
hungsanstalten zu betrachten und nach §. 7 ganz so, wie die

öffentlichenSchulen, zunächstder Aufsicht der Ortsschulbehörde
und in höherer Instanz der Aufsicht der dem Schulwesen
des Kreises und des Regierungs-Bezirkes vorgesetztenKönigli-
chen Behörden unterworfen sind. Die Erlaubniß zur Anlegung
solcher Anstalten ertheilt die Ortsschulbehörde, d. h. auf
dem Lande der Schulvorstand und in den Städten die Schul-
deputation.

Der Ortsschulinspektor, dem Von der ertheilten Erlaubniß
Seitens der OrtsschulbehördeAnzeige zu machen ist, hat, wie

zur Ausführung der vorstehenden Bestimmungen hierdurch un-

sererseits ausdrücklichverfügtwird, von der geschehenenGründung
derartiger Anstalten, sowie von der später etwa erfolgenden
Annahme neuer Lehrer oder Lehrerinnen dem Königlichen
Kreis - Schulinspektor sofort weitere Anzeige zu machen.
Auch ist es die Aufgabe des Ortsschulinspektorsnach §. 7 Ab-

satz 2 der gedachten Instruktion, darauf zu achten, daß in sol-
chen Anstalten keine Verkehrtheiten oder Mißbräuche einreißen,
welche der sittlichen, religiösen und Verstandesbildung der Ju-
gend Gefahr drohen, und, wo derartige Schäden auf seine Er-

innerung nicht abgestellt werden, an den KöniglichenKreis-

Schulinspektor zu berichten. Als ein solcher Mißbrauch ist es

auch anzusehen,—wenndie Kinder in den betreffenden Anstal-
ten vorzeitig im Lesen und Schreiben oder im Rechnen förmli-
chen Unterricht empfangen; zumal wenn dies gar nach einer

anderen Methode geschehen sollte, als nach welcher der entspre-
chende Unterricht in der Volksschule oder den Volksschulen des

Ortes ertheilt wird.

Die Königlichen Kreis-Schulinfpektoren haben, wie das

Privatschulwesen überhaupt, so auch insbesondere die Kleinkin-

derschulen ihres Bezirkesmöglichstgenau zu beaufsichtigen. Jn-
deßmuß es ihnen überlassen bleiben, wie oft sie neben der

Wahrnehmung ihrer eigentlichen und nächstenAufgaben im

Stande sind, durch persönliche Wahrnehmung von dem
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Betriebe der einzelnen derartigen Anstalten Kunde zu nehmen.
Jn dem bei Einreichung der jährlichenPrüfungsprotokolle zu

erstattenden Generalberichte ist auch auf die EntwickelungRück-
sicht zu nehmen, welche dieser keineswegs unwichtige Zweig des

Erziehungswesens innerhalb des betreffenden Jnspektionsbezirkes
genommen hat.

Abschrift den Herren Landräthen und Kreis-Schulinspekto-
ren zur Kenntnißnahme und Nachachtung mit dem besonderen
Auftrage an die Ersteren, die qu. Amtsblatt-Verfügungauch
durch die Kreisblätter zu publiziren.

KöniglicheRegierung,
Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

Geschäfts-Anweisungfür die mit der öffentlichenArmenpflege
Verlins betrauten städtischenOrgane. Vom 6. September 1875.

(Fortsetzung aus Nr. 47, Spalte 728.)

Diese Einrichtung erstreckt sich nur auf die Seitens der

Dom-Almosen-Pslege zu verabreichenden Unterstützungen,wo-

gegen über die aus der Legaten- und der Dom-Hospital-Kasse
zu zahlenden Unterstützungenden Kommissionen von der Ak-

men-Direktion Benachrichtigungen zugehen.
§. 72. Bei der Dom-Almosen-Kasfe wird eine Stiftung

des Domkirchenrathes Bielitz verwaltet, welche zu Pensionen
von 150 Mark jährlich für arme Bürger bestimmt ist, die von

ihrem Erwerbe nicht mehr bestehen können und von untadel-

haftem Wandel sind, außerdem aber von ihrer Kindheit an der

resormirten Konfession — wie sie vor der Union bestanden —-

angehören.
Unter gleichen Bedingungen haben auch ältere unverhei-

rathete Mädchen, die aber nicht Töchter oder Enkelinnen von

Predigern sein dürfen, Ansprücheauf eine solche Pension.
Mitglieder der Domgemeinde haben den Vorzug.
§. 73. Sind gesetzlichzur Unterstützungverpflichtete und

dazu fähige Verwandte (Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel,
Voll- oder Halbgeschwister)vorhanden, so find die Hilfsbedürf-
tigen zunächst an diese zu verweisen und es ihnen zu überlas-

sen, dieselben nöthigenfalls im Wege des Prozesses zur Erfül-

lung ihrer Pflicht anzuhalten.
§. 74. Jst die Noth aber so dringend, daß eine augen-

blicklicheHilfe eintreten muß, so haben die Armen-Kommissio-
nen vorschußweiseeine Extra-Unterstützungzu gewähren und

dies der Armen-Direktion anzuzeigen, damit Seitens der Letz-
teren die Wiedereinziehung erfolgen und nach Befinden der

Umstände gegen die betheiligten Verwandten vorgeschritten wer-

den kann.

Auf Antrag der Armen-Direktion als Vertreterin des Ar-

men-Verbandes zu Berlin, können durch ein sofort vollstreckba-
res Resolut des Magistrats der Ehemann, die Ehefrau, die

ehelichenEltern, die uneheliche Mutter, sowie die ehelichen Kin-

der und die unehelichen Kinder in Beziehung auf die Mutter,

falls dieselben hier wohnen, angehalten werden, dem Hilfsbe-
dürftigen nach Maßgabe ihrer gesetzlichenVerpflichtung die er-

forderliche laufende Unterstützungzu gewähren.

§. 75. Es ergiebt sich hieraus die Nothwendigkeit, daß
sofort bei dem ersten Bittgesuche nach Anleitung der Verhörbo-

gen genau festgestellt und ermittelt werde, ob alimentations-

pflichtige Verwandte des Bittstellers vorhanden sind und in

welcher Vermögens-lagesich dieselben befinden.

§. 76. Ehegatten sind während bestehender Ehe vorzüg-
lich zur gegenseitigen Hilfe und Unterhaltung verpflichtet. Die



737 Preußen: Geschäftsanweif.f.d.ArmenpflegeBerlins. V·6.Septbr.1875. Preußen: Gefchäftsamveiff.d.ArmenpflegeBerlins. V.6.Septbr.1875. 738

Angabe einer Frau, eheverlassen zu sein, muß stets sorgfältig
geprüft und das Einwohner-Melde-Amt deshalb um amtliche

Auskunft mittelst des dazu dienenden Formulars Nr.110 re-

quirirt werden.
"

»

Bei geschiedenenEheleuten kommt es auf den bezüglichen
Inhalt des Ehescheidungsurtels an, welches zu dem Zweckeje-

desmal von dem Bittsteller einzufordern ist. Durch eine im Ehe-

scheidungsprozesfevon der Frau etwa abgegebene Erklärung,
die Verpflegung und Erziehung der Kinder allein übernehmen

-

zu wollen, wird in der gesetzlichenVerpflichtung, welche der

Ehemann hierzu hat, Nichts geändert.
Das hiesige KöniglicheStadtgericht hat sich bereit erklärt,

in den geeigneten Fällen einen Vorbehalt wegen des den Kin-

dern zustehendenRechtes gegen den zu ihrer Verpslegung haupt-

sächlichverpflichteten Vater im Ehescheidungs-Erkeuntnisfeaus-

drücklichauszusprechen.
.

§. 77. Verwandte in auf- und absteigender Linie (As-

zendenten und Deszen·denten) sind einander zu ernähren

und zu unterhalten verpflichtet und macht es bei Kindern und

Eltern keinen Unterschied, ob die väterlicheGewalt schon auf-

gehoben worden oder nicht.

§. 78. Auch Geschwister ersten Grabes müssen ihren

Geschwistern, die sich selbst zu ernähren ganz unfähig sind, den

nothdürftigen Unterhalt reichen, gleichviel, ob sie mit solchen

Geschwistern durch volle oder halbe Geburt verwandt sind.

§. 79. Die Verbindlichkeit der Verwandten, hilflose Mit-

glieder zu ernähren, richtet sich überhaupt nach den Regeln der

gesetzlichenErbfolge.
Derjenige also, welcher der nächsteErbe des zu ernähren-

den Verwandten sein würde, hat auch die nächsteVerbindlich-
keit, für dessen Unterhalt zu sorgen und erst, wenn er Unver-

mögend ist, muß der auf ihn folgende an seine Stelle treten.

Mehrere gleich nahe Verwandte müssenden Unterhalt des

dürftigen Familiengliedesgemeinschaftlich,jedoch nach Verhält-

niß ihres Vermögens, bestreiten. .

§. 80. Andere Seitenverwandte, außer den Geschwistern
ersten Grades, können zur Ernährung unvermögender Fami-
lienglieder nicht gezwungen werden.

Oft sehen sie sich aber auf eine Aufforderung der Ar-

men-Organe zur Unterstützungdieser Verwandten dennoch ver-

anlaßt und muß daher die Existenz wohlhabender entfernterer
Verwandten in dem Verhörbogen vermerkt werden.

Wegen der Stiefkinder sehe man §. 130.

§. 81. Für uneheliche Kinder müssen nächst dem

Schwängerer, soweit derselbe durch richterliches Erkenntnißhierzu
für schuldig erklärt worden, die Mutter und deren Eltern sorgen.

Die hierauf bezüglichenFragen des Verhörbogenssind da-

her sorgfältig auszufüllem
—

§. 82. Prinzip einer jeden Armenpflege muß es sein, al-

len Anforderungen, die auf eine Lockerungder durch Religion
und Gesetz geheiligten Bande der Familien- und Blutsver-

wandtfchast hinausgehen, mit allem Ernst entgegen zu treten.

Es wird daher da, wo nicht Böswilligkeitoder Leichtsinn die

Anwendung einer strengen Armenzucht nothwendig machen, im-

mer vorzuziehen sein, Geldunterstützungzu geben, als die Hilfs-
bedürstigeuin eine Versorgungs-Anstaltaufzunehmen.
Grundsätzlichsind daher Anträge auf Ausnahme verheira-

thetek Personen in ein städtischesHospital oder von Kindern,
deren Mutter oder Vater noch lebt- in das Waismhaus Unzu-
Iässig und auch überall da möglichstzu vermeiden, wo essan

einem Familienanhalt nicht mangelt.

§. 83. Sämmtliche in Berlin beschäftigtenGesellen und

Gehilfen, sowie fast alle Fabrikarbeiter und Arbeiterinnen

sind gehalten, Kranken- und Sterbekassen«beizutreten.Sie ha-
ben daher in Krankheitsfällen in der Regel keinen Anspruch
an die öffentlicheArmenpflege zu machen und ebensowenig ist
ihre Aufnahme in ein Krankenhaus von den Armen-Kommis-
sionen zu vermitteln.

Nur wo statutenmäßigihre Berechtigung der Kasse gegen-
über bereits erloschen ist oder wo das zu zahlende Krankengeld
nicht ausreicht, der Noth abzuhelfen", kann ihnen aus Armen-

sonds eine Unterstützunggewährt werden.

Die Armen-Kommission muß sich daher über alle dahin
einschlagenden Verhältnisse von den Bittstellern genaue Aus-

kunft verschaffen und nöthigenfalls bei dem Kassenvorstande
oder der Armen-Direktion, welcher alle betreffenden Statuten

mitgetheilt werden, Nachfrage halten.

§. 84. Auch für Meister bestehen bei vielen Gewerken
Kranken- und Unterstützungs-Kassen,so daß auch jedesmal,
wenn ein Meister Hilfe aus dem Armenfonds Uachsucht, zuvor
das Nähere zu ermitteln und festzustellenist—

§. 85. Außerdem existiren hier unter der Aussicht des Kö-

niglichen Polizei-Präsidii noch eine Anzahl sonstiger Kran-
ken- und Sterbekassen, sowie Gesundheits- und Kranken-

pflege-Vereine, die eintretenden Falls zunächstfür ihre Mit-

glieder zu sorgen haben.
Verzeichnisseund nähereMittheilungen über diese, sowie die

vorgedachten Kassen und Vereine werden von Zeit zu Zeit mit
den eingetretenen Veränderungen den Armen-Kommissionen
durch das Kommunal-Blatt zur Kenntnißgebracht.

Wo der Anschlußanv solche Kassen und Vereine auch ge-
setzlichnicht geboten, sondern nur freiwillig ist, macht es das

Interesse der öffentlichenArmenfonds, noch mehr aber die Rück-

sicht auf die Hebung des edlen Gefühles, im Falle der Noth
für sich und die Seinigen selbst Sorge getragen zu haben, sehr
wünschenswerth,daß es sich die Organe der Armenverwaltung
angelegen sein lassen, zum Beitritte zu solchenKassen und Ver-
einen zu ermuntern.

Dazu beitragen würde die Hinweisung darauf, daß Sei-
tens der Armenverwaltung da, wo Jemand nur aus Leicht-
sinn versäumt hat, in besserenTagen in der angegebenen Weise
für sich und seine Familie zu sorgen, eine Unterstützungnur

im beschränkteftenMaße gewährt wird.

II. Offene Armenpflege

a) Bewilligung von Almosen.

§. 86. Almosen wird im Gegensatzzu Extra-Unterstützun-
gen diejenige Unterstützungaus Armenfonds genannt, welche
wegen durch hohes Alter, Siechthum, Krankheit oder ähnliche
Gründe herbeigeführterdauernder Erwerbsunfähigkeitgewährt
werden muß. Dasselbe trägt aber nicht den Charakter einer

lebenslänglichenPension, sondern kann wegen veränderter Um-

stände, als wieder eingetretener Erwerbsfähigkeit, Verbesserung
der Lage der alimentattonspflichtigen Verwandten und dergl.
wieder entzogen (zefsirt) werden, und wird daher auch immer
nur höchstensauf die Dauer eines Jahres bewilligt. »

§. 87. Für arm ist Derjenige anzusehen, welcher weder

hinreichendes Vermögen noch Kräfte besitzt, sich und seinen
nicht arbeitsfähigenAngehörigen den nothdürftigenLebensun-
terhalt zu verschaffen, solchen auch nicht Von einem zu seiner
Ernährung verpflichteten Verwandten zu erwarten hat. Wenn
die Bewilligung einer laufendenUnterstützungvon einem Ar-
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men beantragt wird, fo sind dessen gesammte Verhältnisseei-

ner genauen Prüfung zu unterwerfen
Zu diesem Zwecke ist mit ihm eine Verhandlung (Frage-

bogen) nach Formular 4 oder 4a· (männliche,resp. weibliche

Personen) aufzunehmen, nachdem derselbe zur vollständigenund

gewissenhaften Beantwortung aller ihm vorzulegenden Fragen
ermahnt worden.

Dieses Protokoll wird nach gefchehener Niederschreibung
der Antworten von dem Bittsteller und demjenigen Mitgliede
der Armen-Kommission unterschrieben, welches die Ausfüllung
des Fragebogens besorgt hat.

s

Diesem Geschäfte unterzieht sich
in der Regel der Armen-Kommissions-Vorsteher.

§. 88. Zwei von dem Vorsteher zu ernennende Kommis-

sions-Mitglieder prüfen nun gemeinschaftlichin der Wohnung
des Bittstellers die Angaben in dem Verhörbogen, ermitteln

genau die Verhältnisse des Armen und geben ihr Gutachten

auf der vierten Seite des Verhörbogeus schriftlich dahin ab, ob

und in welchem Maße sie das Gesuch zulässig finden.
Namentlich haben sie sich auch über die Ausführungund

das sittliche Verhalten des Bittstellers zu äußern, damit hier-
aus bei Bestimmung der zu gewährenden Hilfe und der Art

und Weise der Verabreichung Rücksichtgenommen werden kann.

Die Armen-Kommission"hat in den ihr geeignet fcheinenden
Fällen ein Gutachten des Armenarztes einzufordern.

§. 89. Nach Rücksendung der geprüftenGesuche von den

damit beauftragt gewesenen Mitgliedern an den Vorsteher er-

folgt — sofern nicht eine sofortige Unterstützung durch die

Umstände nöthig wird — in der nächsten Konserenz der

Beschluß.
§. 90. Durch Geburt, Stand, Bildung 2c. ausgezeichnete,

in Folge von Unglücksfällen heruntergekommene Personen ha-
ben wegen jener Verhältnisse noch keinen Anspruch aus ausge-

zeichnetere oder reichlichereUnterstützung;sie können jedoch aus

besonderen Wohlthätigkeits-Fonds,soweit solche die Mittel dazu

gewähren, unterstütztwerden, und es ist deshalb in einem je-
den solchen Falle vollständigund unter Einreichung eines Fra-
gebogens an die Armen-Direktion zu berichten.

Die Art der Prüfung und die Entscheidung über die Ver-

theilung-der Wohlthätigkeits-Fondsbleibt der"Armen-Direktion

ausschließlichvorbehalten. .

"

Können aber die gedachten Personen wegen mangelnder
Fonds oder aus anderen Gründen eine laufende Unterstützung
aus Wohlthätigkeits-Fonds in Form eines Legates von der

Armen-Direktion nicht angewiesen erhalten, so sind sie —- Falls
die wirkliche Bedürftigkeitvorhanden ist — gleich den übrigen
Armen von den Armen-Kommissionen zu unterstützen.

§. 91. Als anfänglicheBeihilfe eines neu aufgenommenen
Almosen-Empfängerswird in der Regel nicht mehr als monat-

lich drei Mark angenommen.

Jn Fällen, wo sein höhererBetrag sofort bewilligt werden

muß, sind die Gründe in dem Beschlusseder Armen-Kommis-
sion besonders auseinander zu setzen.

Die Bewilligung des Almosens geschieht immer nur auf
eine bestimmte Zeit, in der Regel auf ein Jahr, da dasselbe
nicht den Charakter einer lebenslänglichenPension trägt, fon-
dern je nach den Umständen weiter bewilligt, oder aber ver-

weigert oder ganz abgesetztwird.

§. 92. Die Beschlüsse,welche von sämmtlichenin der Kon-

ferenz anwesenden Mitgliedern zu vollziehen sind, werden mit

dem nächstenMonatsberichte zur Prüfung bei der Armen-Di-

rektion eingereicht, deren Genehmigung sowohl das zuerst be-

willigte Almosen, als auch jede spätere ebenfalls durch einen

Beschlußzu begründende Erhöhung unterliegt»

§. 93. Die Unterstützungen,welche aus dem Gesinde-Be-

lohnungs-Fonds an ehemalige Dienstboten gezahlt werden, sind

denselben bei Beurtheilung ihrer Bedürftigkeit nicht anzurech-
nen, vielmehr ist ihnen Dasjenige zu gewähren, was sie auch

ohne jene Unterstützungerhalten würden.

§. 94. Außer diesem Falle ist es möglichstzu vermeiden-

daß einer schon anderweitig unterstütztenPerson noch ein lau-

sendes Almosen ausgesetzt werde.

Jnsbesondere find Legaten-Empfängern Extra-Unterstüt-

zungen aus den Fonds der Armen-Kommissionen nicht zu ge-

währen, solche vielmehr, wenn sie geboten erscheinen, bei der

Armen-Direktion zur Anweisung aus Wohlthätigkeits-Fondszu

beantragen. Dagegen ist es zulässig, daß Seitens der Armen-

Kommission für einen Almosen-Empfänger aus einem Wohlthä-

tigkeits-Fonds zu besonderen Bedürfnissen ausnahmsweise die

Bewilligung einer Beihilfe bei der Armen-Direktion beantragt
werden kann. »

§. 95. Almosen werden nach dem Ermessen der Kommis-
sion, entweder monatlich, oder -- wenn besondere Umstände
es nöthig machen-—-wöchentlich,jedenfalls aber pränumerando

durch das Revier-Mitglied gezahlt, und durch letzteres auf ei-

nem, jedem Armen zu behändigendenund von diesem allmo-

natlich vorzuzeigenden, gedruckten Almosenschein (Formular
Nr. 15) eingetragen.

Das Almosen darf nur von derjenigen Kommission gezahlt
werden, in deren Bezirk der Empfänger wirklich wohnt.
§. 96. Almosen müssen ins der Regel von dem Empfän-

ger selbst erhoben werden; der auszahlende Deputirte ist für

die Richtigkeit der Person verantwortlich
Almosen dürfen nicht dem Stadtfergeanten übergebenwer-

den, um sie den Empfängern einzuhändigen.
Beim Jahresschlusse werden die Almosenzettel, nachdem da-

runter quittirt worden, eingezogen, zu den Akten der Empfän-

ger gebracht und ihnen dagegen neue Zettel gegeben.
Daß dieses geschehen, muß in dem Konserenz-Protokolle

pro Februar ausdrücklichbemerkt werden«

§. 97. Ueber jeden Almosen-Empfänger führt die Kom-

mission ein besonderes Aktenstückmit einem Umschlage nach For-
mular Il, welches mit der in der Monats-Liquidation (Almo-
sen-Liste) verzeichneten Nummer zu versehen und auch sonst

auszufüllen ist. (cfr. §. 35.)
Jn dieser Liquidation mögen die Almosen-Empfänger ent-

weder nach der Zeitfolge ihrer Aufnahme oder nach den Mit-

gliedern abgetheilt, welche ihnen das Almosen auszahlen, auf-

geführt werden,

§. 98. Almosen-Empfängern, welche liederliche Frauen-
zimmer bei sich aufnehmen, oder deren Töchter sich einem leicht-

sinnigen Lebenswandel ergeben, ist bis zur Umkehrvon solcher

Unsittlichkeit jede Unterstützungaus Armen-Fonds zu entziehen;
wo dies durchaus nicht angehen sollte, ist sie ihnen in der

sparsamsten nnd am wenigsten angenehmen Form, insbesondere

durch Ueberweifung an das Arbeitshaus, zu gewähren.

§. 99. Verläßt ein Almosen-Empfängerden Bezirk-, so ist

seine neue Wohnung vom lRevier-Mitgliedeauf dem Almosen-
scheine zu vermerken, und er damit an den Vorsteher zu wei-

sen, welcher den Schein unterschreibt und dem Inhaber dessel-
ben Namen und Wohnung des Vorstehers derjenigen Armen-

Kommission, in deren Bezirk der Arme zieht, deutlich angeben
muß, damit dieser sich bei demselben melde.
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Auch ist der sich abmeldende Almosen-Empfängeranzuwei-

sen, den Wohnungswechselder Steuer-Deputation (Rathhaus,
immer 19 an u eigen.

·

Z
Bei eitlerszolihenAnmeldung, durch Abgabe des Almosen-

scheines, hat sich der neue Vorsteher zuerst gegenQuittung

(Form Nr. 12) die Akten Von der früherenKommission zu ver-

schaffen, und sendet solche an zwei Mitglieder zum Gutachten.

Hat die neue Kommission auch ihrerseits das Almosen be-

willigt, so muß aus den der Armen-Direktion zum Belage der

neuen Ausgaben mit dem Monatsberichte einzureichendenAk-
ten hervorgehen, in welcher Art sie sich von der Nothwendig-
keit, die Unterstützungfortzusetzen, überzeugt hat. Zu.der dies-

fälligen Prüfung müssen die Armen-Kommissionen sich der so-

genannten kleinen Verhörbogen oder Fragebogen (Form. 83)

bedienen, und in denselben auch den von den Mitgliedern der

Kommission vollzogenen Beschlußüber die fernere Zahlung des

Almosengeldes vermerken.

Wenn jedoch bereits drei Jahre seit der letzten Aufnahme
des großen Verhörbogens (Form. 4 und 4a.) verflossen sind,

so sind die Verhältnisse des zugezogenen Armen durch Anf-

nahme eines solchen vollständig neu zu prüfen und festzustellen
Jst dem Armen vor oder bei seinem Verzuge aus der fru-

heren Kommission der Almosenfchein auf irgend eine Artver-

loren gegangen, so muß in den Akten notirt werden, fur wel-

chen Monat der Arme im jenseitigen Bezirke die letzte Unter-

stützungerhalten hat, damit die Armen-Direktion sich die Ue-

berzeugung verschaffenkann, daß fiir einen und denselben Mo-

nat nicht doppelt liquidirt worden ist.

§.100. Wenn Almosen-Empfängersich vor dem Ersten
eines Monats bei der Kommission abmelden, so hat ihnen Letz-
tere idie Unterstützungnicht mehr zu zahlen, sondern diejenige
Kommission, in deren Bezirk sie bereits verzogen sind, jedoch
nur, sobald der mit dem Abmeldungs-Vermerk versehene Al-

mosenschein zur Stelle gebracht wird.

Erfolgt hier die Anmeldung zu spät, um die Verhältnisse

noch vor der nächstenZahlung untersuchen zu können, so ist

die bisherige Unterstützungzwar noch für den laufenden Mo-

nat zu gewähren, die vorschriftsmäßigeUntersuchung aber nach-

zuholen.
§. 101. Es ist häufig vorgekommen, daß Almosen-Em-

pfänger aus einem Bezirke, wo sie mit ihrem Gesuche um Zu-
lage abschläglichbeschieden worden, in einen anderen Bezirk
verzogen sind, wo sie ihre Absicht eher durchzusetzenhofften.

Deshalb sind die auf Erhöhung der laufenden Unterstüt-

zung gerichteten Anträge in den ersten drei Monaten nach ei-

nem Wechsel der Wohnung von Almosen-Empfängern in der

Regel nicht zu berücksichtigenund innerhalb dieses Zeitraumes
nur mit besonderer Vorsicht, in dringenden Fällen eher eine

extraordinaire Beihilfe, zu gewähren.
Wenn eine Armen-Kommission einem so eben erst zugezo-

genen Almosen-Empfänger dennoch sogleich ein höheres Almo-

sen zahlt, als derselbe in der früherenKommission erhalten hat,
so muß sie dies gründlichmotiviren.

§. 102. Bei der Armen-Direktion wird ein Hauptbuch
über alle aus der Haupt-Armen-Kassefließendenlaufenden Un-

terstützungengeführt,wozu in Ansehung der Almosen-Empfän-

ger die Liquidationen der Kommissionen die Grundlage bilden.

Damit in diesem Hauptbuchedie vielen Personen gleichen
Namens zu unterscheiden sind, ist es nöthig, daß in den Li-

quidationen außer den Zunamen auch die Vornamen und bei

Wittwen der Vatersname, ferner Alter, Stand, Wohnung, so-
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wie die Dauer des Aufenthaltes in Berlin und der Geburts-
ort der Empfänger deutlich und richtig angegeben werden.

§.«103. Bei Wohnungs-Veränderungenlaufend unterstütz-
ter Personen ist in den Liquidationen zu vermerken, wohin sie
gezogen sind.

Hört die Zahlung der Unterstützungaus irgend einem
Grunde auf, so ist die betreffende Person dennoch in die Li-

quidation mit aufzunehmen, jedoch mit der Bemerkung »kommt
in Wegfall«. Geschieht dies nicht, so könnte das Almosen in
dem gedachten Hauptbuche nicht abgesetztwerden nnd es würde

dies unrichtigeAngaben über die Anzahl der unterstütztenPer-
sonen und den Betrag der an sie geleisteten Zahlungen zur
Folge haben.

Werden Almosen-Empfänger,die in eine öffentlicheAnstalt
aufgenommen gewesen, aus derselben wieder entlassen und er-

halten wiederum ein Almofen, so sind sie in der Liquidation
mit der Bemerkung in Zusatz zu bringen: aus der Charite,
aus dem 2c. Hospitale u. s. w.«

Ueber das Aufhören der laufenden Unterstützungmuß
ebenso wie über deren Bewilligung ein Beschluß der Kommis-
sion unter Angabe des Grundes zu den Akten vermerkt werden.

Hat die Armen-Kommission die Akten nicht im Besitze, so
ist solcher Bericht auf einer besonderen Pieee abzufassen und

einzureichen.
Ueberhaupt gehört zu jedem Liquidat ein Beschluß (Be-

richt) der Armen-Kommission

§. 104. Jedes Mitglied führt über die von ihm auszuzah-
lenden monatlichen Almosen eine mit seinem Konto in der Al-

mosen-Liquidation übereinstimmendeListe. (Formular Nr. 14.)
Nach Abschluß des Jahres bleiben diese Listen (Abrechnungs-
bogen) in den Händen der, die Almosen auszahlenden Mit-

glieder, wogegen die Almosen-Liquidation der Armen-Kommis-
sion bei der Armen-Direktion aufbewahrt wird.

§.105. Alljährlich wenigstens einmal muß bei sämmtli-
chen im Reviere wohnenden Almosen-Empfängerneine Lokal-
Recherche und General-Revision abgehalten werden, um zu
ermitteln, ob sich ihre Verhältnisseetwa geändert haben und
die Unterstützungvielleicht ganz oder theilweise aufhören kann.

In der Almosen-Lille muß der Termin der Revision ver-

zeichnet stehen und zwar durch ein Kreuz in der betreffenden
Monats-Kolonne, sowie durch spezielleAngabe in der Kolonne
,,Bemerkungen«.
Außerdem ist jedes Mitglied Verpflichtet,die gedachten Al-

mosen-Empfänger wenigstens vierteljährlicheinmal in ihren
Wohnungen zu besuchen, damit es fortwährendüber ihre Lage
eine vollständigeKenntniß habe.

Dies ist wohl zu beachten, da dann der öfter vorgekom-
mene Fall nicht eintreten kann, daß für Leute noch Unterstüt-
zung gezahlt und berechnet wird, die schon in ein anderes Re-
vier gezogen, oder in eine öffentlicheAnstalt aufgenommen wor-

den sind. Außerdem erlangt durch eine solche wiederholte Lo-

kalrecherche die Armen-Kommission leichter davon Kenntniß, ob

sich die Verhältnissedes Almosen-Empfängersverbessert haben,
resp. ob unterstützungspflichtigeVerwandte leistungsfähig ge-
worden sind.

§.106. Jn jedem Winter wird an Almosen- und Pfle-
"

gegeld-Empfängerzur Befriedigung der erhöhtenBedürfnissean

Heizungsmaterial eine Winterunterstützungim Betrage zu 6

Mark bewilligt.
Diese Winterunterstützungenwerden den Armen-Kommis-

sionen zur Auszahlung von der Armen-Direktion im Monate
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Dezember überwiesen und sind an die zur Empfangnahme be-

rechtigten Almosen- und Pflegegeld-Empfängermit dem Almo-

sen- und Pflegegelde pro Januar auszuzahlen, in der Almo-

sen- resp. Pflegeliste Kol. 1 zu buchen und im Kassenbuche zu

vereinnahmen.

§.107. Außer den Almosen- 2c. Empfängern kann diese

Bewilligung nur ganz ausnahmsweise auch anderen Armen zu

Theil werden, jedoch nur in Gelde Und nach genauer und ge-

wissenhafter Prüfung durch die Armen,-Kommifsionen. Die

Verabreichung einer Winter-Unterstützungan diese Armen darf

indessen nur dann geschehen,wenn solche Personen von der in

Berlin bestehenden Deutschen Holzgesellschaftfür verschämteArme
"

nicht bedacht werden.

Um eine doppelte Bewilligung zu verhüten, werden den

Distrikts-Direktoren der erwähnten Gesellschaft zum Anfange
des Winters Auszüge aus den Liquidationen von den laufend

unterstütztenPersonen zugestellt; diesen Auszügen ist von den

Armen-Kommissionen eine Liste Derjenigen beizufügen, welche
sich bei ihnen um Winter-Unterstützunggemeldet haben und

nach stattgehabter Recherche für bedürftig und der Empfehlung
würdig befunden worden·

Wenn Von der Deutschen Holzgesellschaft die ihr bekannt

gewordenen verfchämten Armen bedacht und noch Mittel vor-

handen sind, berücksichtigetsie auch Arme, welche nicht zu den

verschämtengehören, aber in Berlin ansäsfig sind.

§. 108. Die Bewilligung der Winter-Unterstützungist Sei-

tens der Armen-Kommission zu berathen. —- Nachdem die zu
«

berücksichtigendenPersonen festgestelltworden, wird Seitens der

Kommissions-Vorsteher den Revier-Deputirten das baare Geld

gegen Empfangs-Bescheinigung eingehändigt.
Die Vertheilung geschieht in der Regel zu Neujahr. Den-

jenigen laufend unterstütztenPersonen, welche zum 1. Januar
in ein anderes Revier verziehen, ist«die Winter-Unterstützung

noch vor ihrem Umzuge von der alten Kommission zu gewähren.

Auf den Almosenscheinen ist zu bemerken, was den Inha-
bern an Winter-Unterstützungverabreicht worden ist.

§. 109. Nach beendigter Vertheilung fertigt jedes Mitglied
mit Benutzung des Formulars Nr. 21 ein namentliches Ver-

zeichnißder bedachten Armen mit Angabe ihrer Wohnung, so-
wie der jedem gewährtenUnterstützungund übergiebt das Ver-

zeichnißmit dem etwa nicht verwendeten baaren Gelde dem

Armen-Kommissions-Vorsteher.
Dieser fertigt aus allen Verzeichnissennach demselben For-

mulare in gleicher Art eine namentliche Zusammenstellung nebst

Berechnung darüber an, was die Kommission von der Armen-

Direktion empfangen, was sie überhaupt an Winter-Unterstüt-

zungen verabreicht und was sie vorgeschossen, oder im Bestande

behalten hat«
Diese Zusammenstellungund Berechnung ist von allen Kom-

missionsmitgliedern zur Anerkennung ihrer Richtigkeit zu un-
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terschreiben und mit sämmtlichenBelägen, nebst dem etwani-

gen Bestande an baarem Gelde, bis spätestens Ende März je-
den Jahres bei der Armen-Direktion einzureichen.
§. 110. Der hiesigen Armen-Direktion steht laut Hosre-

skript vom 2. Juli 1801 und §. 50 2c. Tit. 19 Theil Il. des

Allgemeinen Landrechts das Erbrecht auf den ganzen Nach-
laß der bis an ihr Lebensende laufend unterstütztenPerso-
nen zu.

Nur in dem Falle, daß solche Personen eine Ehefrau oder

eheliche Nachkommen hinterlassen, gebührtLetzteren der Pflicht-
theil vom Nachlasse.
§. Ill. Zur Geltendmachung dieses Erbrechtes der Armen-

Direktion ist es nothwendig, daß den «Almosen-EmpfängerndieI
desfallsigen gesetzlichenBestimmungen durch einen vereidigten
Beamten zu Protokoll bekannt gemacht werden.

§. 112. Die Aufnahme dieser sogenannten Erbentsagungs-
Verhandlung geschieht durch die vereidigten Armen-Kommis-
sions-Vorsteher gleich nach dem Kommissions-Beschlusse über
Gewährung von Almosen und ist die Verhandlung gleichzeitig
mit dem Beschlüssebeim Monatsberichte einzureichen.
§.113. Wenn die einem Armen bewilligte laufende Un-

terstützungeinige Zeit hindurch nicht mehr gezahlt, demnächst
aber von Neuem bewilligt ist, so muß stets die Aufnahme ei-

ner neuen Erbentfagungs-Verhandlung erfolgen.
Einer solchen bedarf es jedoch nicht, wenn während des

Zeitraumes, in welchem das Almosen nicht gezahlt wurde, die

Verpflegnng der betreffenden Person in einer Anstalt auf Ko-

sten der Armen-Kasse stattgefunden hat, und deshalb eine Un-

terbrechung in der Fürsorge der hiesigen Kommune für den

Armen nicht eingetreten ist.

(Fortsetzung folgt.)

Die ,,Deutfche Schulzeitung«,

Central-Organ für ganz Deutschland, herausgegeben von

sFr. Eduard Keller,

enthält in Nr. 47: Amtliches Leitartikel: Der Etat des Mini-

steriums der geistlichen, Unterrichts- nnd Medizinal-Angelegenheitenin Preu-
ßen für das Jahr vom 1. April 1878—79. Das Rechnen mit entgegengesetz-
ten Zahlen. Provinzial- Lehrerversammlung in Posen. Versammlungdes

mecklenburgischenLehrervereins. Korrespondenzen: Berlin ( Aus dem
-

Abgeordnetenhanse. Antwort anf die KatholikensAdresse Lehrerhibliotheken.
Personalien); Halle a. S. (Lehrerverein. Gehaltsverhältnisse.Petition);
Schleswig (Petition); Aus der Provinz Westfalen (Noblesse zweier Städte);
Schiichtern (Geistesstöruugen);Eisenach (General-Lehrerkonferenz); Gera (Au-
genkrankheit); Braunschweig Einweihung des PolytechnikumsKarolo-Wilhel-
minum). Berliner Nachrichten Vermischtes: Hamburg. Kitziugen
i. Bauern. Todtenfchau. Bakante Lehrerstellen Auzeigen —

.- —

Neturheilmethode, illusttirte Aus-

gabe, kann allen Kranken mit Recht

als ein vortreifliohes populär-
medieinjeehes Werk empfohlen
werden. —- Preis l Mark - 65 let-, zu

beziehen durch alle Buchhandlungem [139]

Ohne Medicamentc:

Bdeamatismas, bät-mutigen
werden sicher eheilt, selbst veralteter Gelenkrheumatismus, viele Krampszustände,

Auf gef.

Neu! Tele

nfragen ertheilt Auskunft und liefert B ew e is e g r a tis und fr a n c o :

phoxh

alle n ervös en Uebel, als Neuralgie, Miaräne, Hysterie Ic.

II. Inser Berlin s., Waisen-Ufer 27. 11401

Neu!
Gratis und franco verschicke ich, auch in mehreren Exemplaren, meinen
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